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1. Landkreis Mansfeld-Südharz, 13.09.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untere Landesentwicklungsbehörde 

Der Hinweis auf den Sachlichen Teilplan „Zentralörtliche Gliederung" der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Harz vom 09.08.2018 wird in der Be-
gründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

Untere Naturschutzbehörde 

Die Eingriffsausgleichbilanzierung wird korrigiert. 

Mit den geänderten Biotopeistufungen kann die Bilanz auf den Flächen im 
Geltungsbereich nicht ausgeglichen werden. Die Gemeinde stellt für den 
Ausgleich des Defizites Flächen für die Anpflanzung weiterer Baum-
Strauchgehölze in der Ortschaft Großleinungen, Flur 2, Flurstücke 574 und 
143 (Sportfläche Grundschule und Außenbereich Kita) zur Verfügung. 

Unter Einbeziehung dieser externen Ausgleichsmaßnahmen wird die Bilanz 
mit einem Überschuss von 12.600 Biotopwertpunkten ausgeglichen. 
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Die Gehölzliste wird entsprechend geändert. 

Die weiteren Hinweise werden berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untere Immissionsschutzbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

Untere Wasserbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

 

 

 

 



Abwägung zum Entwurf der Ergänzungssatzung Nr.1 "Wohnbebauung - Vor der Mooskammer" OT Großleinungen in der Stadt Sangerhausen               Seite 3 von 21

 

 
 

 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich mit hohem Gefährdungspo-
tential durch Erdfälle und Senkungen. 

Eine Versickerung von Wasser sollte im Plangebiet nicht vorgenommen 
werden, da es zur Beschleunigung der natürlichen Lösungsprozesse der 
wasserlöslichen Gesteine im Untergrund kommt und die Erdfallgefährdung 
erhöht wird. Es sollte ein Anschluss an die Regenwasserleitung erfolgen. 

 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu befol-
gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untere Abfallbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

 

Untere Bodenschutzbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

Die Hinweise sind im weiteren Verfahren zu befolgen. 
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Katastrophenschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass davon auszugehen ist, dass im 
Plangebiet keine Kampfmittel aufgefunden werden. 

Die Hinweise sind im weiteren Verfahren zu befolgen. 
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Amt für Brandschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

 

 

Gesundheitsamt 

Die Hinweise sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Straßenverkehrsamt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

Jugendamt 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Entscheidungen zur Schaffung 
von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sind nicht Bestandteil 
der vorliegenden Ergänzungssatzung. 
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Bauordnungsamt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

Die Hinweise sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Untere Denkmalschutzbehörde 

Der aufgeführte Textbaustein ist bereits unter „Hinweisen“ in der Ergän-
zungssatzung enthalten. 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Sozialamtes, des 
Schulamtes, des Veterinäramtes und des Amtes für Bau und Liegenschaf-
ten keine Einwände bestehen. 

 

Bauleitplanung 

Die Pkt. 1 bis 9 werden zur Kenntnis genommen bzw. berücksichtigt. 
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2. Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, 05.09.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. Landwirtschaftliche Belange 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der landwirtschaftlichen 
Belange einem Entzug landwirtschaftlich genutzter Flächen zur Nutzung als 
Bauland nicht zugestimmt werden kann. 

Dazu ist zu bemerken, dass die Fläche weder im Bestand noch in den letz-
ten Jahren einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterlag. Ein Teil-
bereich des Plangebietes ist mit Gehölzen bewachsen. Der übrige Bereich 
ist eine ungenutzte Wiese mit vielen Spuren von Wildschweinwühlstellen, 
die in der Vergangenheit gelegentlich als Weidefläche für Pferde genutzt 
bzw. 2-3mal jährlich gemäht wurde. 

In der Begründung zur Ergänzungssatzung wird dargelegt, dass sich das 
Plangebiet eignet, mit relativ geringen Aufwendungen für die Erschließung 
potenzielle Wohnbauflächen zur Verfügung zu stellen. Es befindet sich an 
einer vorhandenen Erschließungsstraße, unmittelbar an bestehende Wohn-
bebauung anschließend.  

Die benötigten Ver- und Entsorgungsleitungen liegen in der vorhandenen 
Erschließungsstraße „Vor der Mooskammer“ an. 

Der Stadt Sangerhausen liegen mehrere Anfragen nach Bauland im Ortsteil 
Großleinungen vor.  

Im Sinne einer positiven Beeinflussung der Bevölkerungsentwicklung ist die 
Stadt Sangerhausen sehr daran interessiert, in maßvollem Umfang Bauland 
anzubieten. Dabei ist es notwendig, Entwicklungsmöglichkeiten für bedarfs-
gerechten Wohnraum anzubieten. Insbesondere für die jüngeren Bevölke-
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rungsgruppen, die einen eigenen Haushalt gründen möchten, sind Angebote 
zu unterbreiten, mit denen Entscheidungen zugunsten ihres Heimatortes 
positiv beeinflusst werden können. Dazu gehört auch, den individuellen Be-
darf zu decken, der nicht in jedem Fall innerhalb der vorhandenen Bausub-
stanz durch Sanierung leerstehender Gebäude realisierbar ist. 

Die Stadt Sangerhausen ist bestrebt, die Bewohner an ihre Ortschaften zu 
binden. Für Bauinteressenten, die familiäre oder andere Bindungen zur Re-
gion haben, ist es wichtig, in ihrer Ortschaft, in diesem Falle in Großleinun-
gen, ein Baugrundstück zu finden. Sofern in ihrem Ort keine Angebote ver-
fügbar sind, ist damit zu rechnen, dass bei einem notwendigen Wohnort-
wechsel auch Alternativen außerhalb der Stadt Sangerhausen in Betracht 
gezogen werden, so dass mit einem Einwohnerverlust zu rechnen wäre. 

Aus diesem Grund werden die Baugrundstücke, die sich in anderen Ortstei-
len befinden, nicht als Alternative für die Befriedung der Wohnungswünsche 
von Bauwilligen aus Großleinungen angesehen. 

In der Begründung zur Ergänzungssatzung wird ebenso ausgeführt, dass 
Standortalternativen nicht vorhanden sind. 

Die Ortschaft Großleinungen befindet sich im Durchbruchstal der Leine. Sie 
liegt eingebettet zwischen den Hügeln des Anken- und Eichenberges sowie 
der Mooskammer und des Wallhäuser Berges. Der überwiegende Teil der 
Gemarkung Großleinungen wird von Schutzgebieten des Naturschutzrech-
tes überdeckt. Die Ortslage ist vom Landschaftsschutzgebiet „Harz und süd-
liches Harzvorland“ umgeben. Hinzu kommt, dass die geologische Situation 
die Nutzungsmöglichkeiten weiter einschränkt. In der Ortslage von Großlei-
nungen und seiner Umgebung sind in hohem Maße Folgewirkungen von 
Karstprozessen (Höhlenbildungen, Erdfälle, Senkungen) bekannt. 

Im Ort ist nur ein relativ geringer Leerstand zu verzeichnen. Bei einem Teil 
der schon länger leerstehenden Wohnungen ist aufgrund des sehr schlech-
ten baulichen Zustands bzw. der ungenügenden Ausstattung nicht davon 
auszugehen, dass eine Sanierung stattfindet. In einzelnen Fällen wird die 
Wiedernutzbarmachung leerstehender Bausubstanz durch problematische 
Eigentumsverhältnisse sowie auch durch Vorschriften des Denkmalschutzes 
behindert. Eine relativ große Anzahl der Gebäude steht unter Denkmal-
schutz, so dass bauliche Erweiterungen im Bestand hier nur im einge-
schränkten Maße möglich sind. 

Infolgedessen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine sinnvollen Pla-
nungsalternativen gesehen, ein Angebot an Wohnbauland bedarfsgerecht 
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zur Verfügung zu stellen, so dass dem in der Ergänzungssatzung vorgese-
henen Baugrundstück der Vorrang gegeben wird. 

Die Stadt Sangerhausen betrachtet die langfristige Sicherung einer stabilen 
Einwohnerentwicklung, bei der u. a. auch die individuellen Bedürfnisse der 
Bewohner berücksichtigt werden, als prioritäre Aufgabe. Dem Belang der 
positiven Bevölkerungsentwicklung wird ein erhöhtes Gewicht eingeräumt, 
insbesondere auch deshalb, weil am Standort aktuell keine landwirtschaftli-
che Nutzung stattfindet. 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich im Eigentum der Stadt Sangerhau-
sen. Es besteht weder ein Pachtvertrag für diese Fläche noch wird diese in 
irgendeiner Form bewirtschaftet. 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Verfahren befolgt.  

Die vorgeschlagenen Bepflanzungsmaßnahmen sind bereits Bestandteile 
der Planung. Der Hinweis auf saisonale Beeinträchtigungen infolge der land-
wirtschaftlichen Nutzung im Umfeld des Plangebietes wird in die Begründung 
aufgenommen. 

Die notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden innerhalb des 
Plangebietes sowie auf einer externen Ausgleichsfläche in Großleinungen, 
Bleichenplatz umgesetzt. 

 

2. Belange des Bodenschutzes 

Die Hinweise zur Erosionsgefährdung werden in die Ergänzungssatzung 
aufgenommen. 

Mit den in der Ergänzungssatzung festgesetzten Gehölzanpflanzungen, ins-
besondere entlang der östlichen Plangebietsgrenze, werden Gefahren even-
tueller Erosionsereignisse im Plangebiet minimiert. 
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3. Agrarstrukturelle Belange: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Verfahren der Bodenordnung nicht 
anhängig sind. 

Der Hinweis auf die Möglichkeit der Umlegung nach §§ 45 ff. BauGB wird 
zur Kenntnis genommen. Für die Umsetzung der geplanten Wohnbebauung 
findet er jedoch keine Anwendung.  
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3. Landesamt für Geologie und Bergwesen, 12.09.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange, die das LAGB, Abteilung 
Bergbau zu vertreten hat, den Planungen im Zuge der Ergänzungssatzung 
nicht entgegenstehen. 
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Geologie 

Die Hinweise werden in die Ergänzungssatzung übernommen und sind im 
weiteren Verfahren zu befolgen. 
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4. Stadtwerke Sangerhausen GmbH, 08.09.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise bezüglich der Stromversorgung werden zur Kenntnis genom-
men. Sie werden in die Begründung zur Ergänzungssatzung aufgenommen 
und sind im weiteren Verfahren zu befolgen. 
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5. Landesamt für Denkmalpflege, 28.07.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis auf die gesetzliche Meldepflicht ist in der Ergänzungssatzung 
bereits enthalten. 
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6. Wasserverband Südharz, 6.9.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis werden zur Kenntnis genommen, sie sind in den nachfolgenden 
Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange sind angeschrieben wurden und haben in ihrer Stellungnahme keine Bedenken 
und Anregungen geäußert: 

7. Regionale Planungsgemeinschaft Harz, 01.09.2022 

8. Deutsche Telekom Technik GmbH, 26.07.2022 

9. 50Hertz Transmission GmbH, 08.08.2022 

10. Vodafone GmbH, 26.08.2022 

11. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. Wasser, 30.08.2022 

12. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung, 18.08.2022 

13. Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement, 12.08.2022 

14. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 25.08.2022 

15. LMBV, Kali-Spat-Erz, 19.08.2022 

16. MITNETZ Gas, 28.07.2022 

17. Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, 18.08.2022 

18. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. Immissionsschutz, 16.08.2022 

19. Stadt Allstedt, 02.08.2022 

20. Stadt Harzgerode, 19.07.2022 


